
136 | Der Urologe 1 · 2012136 | Der Urologe 1 · 2012

BDU-Journal Berufspolitik

Interviewreihe

6 Fragen an  
Dr. med. Johannes Rudnick

Sie arbeiten aktiv in den Gre-
mien der Deutschen Gesellschaft 
für Urologie e.V. und des Beruf-
verbands der Deutschen Urologen 
e.V. oder vertreten die Urologie da-
rüber hinaus auf nationaler und 
internationaler Ebene: Zahlreiche 
Urologinnen und Urologen enga-
gieren sich ehrenamtlich für ihr 
Fachgebiet. Darunter ist auch Dr. 
Johannes Rudnick. Er ist nieder-
gelassener Facharzt für Urologie 
in Gießen und 1. Vorsitzender des 
BDU-Landesverbandes Hessen.

1. Warum haben Sie sich für 
die Urologie entschieden?
Nachdem mir ein Unfallchirurg 
während meiner chirurgischen 
Zeit von der „großen“ Chirur-
gie/Traumatologie abgeraten 
hatte, fiel die Entscheidung für 
ein kleineres chirurgisches Fach. 
Zunächst war die Gynäkologie 
in engerer Wahl, wegen einer 
fehlenden gynäkologischen Wei-
terbildungsstelle habe ich dann 
eine urologische Assistentenstel-
le angenommen. Das Fachgebiet 
hat mir von Beginn an sehr viel 
Spaß gemacht, so dass ich bei 
der Urologie/Andrologie geblie-
ben bin. Ich habe das bis heute 
nicht bereut.

2. Was hat Sie in die Ver-
bands-/Gremienarbeit für Ihr 
Fachgebiet geführt?
Querelen im BDU-Landesver-
band mit dem damaligen Lan-
desvorsitzenden. Da mich die Be-

rufspolitik schon immer interes-
siert  hat und ich bereits Schrift-
führer des BDU-LV Hessen war, 
wurde ich nach Abwahl des da-
maligen Landesvorsitzenden 
vom Präsidenten gebeten, das 
Amt zu übernehmen. Seit Feb-
ruar 2001 bekleide ich nun die-
se Position.

3. Was sind die aktuellen in-
haltlichen Schwerpunkte, an 
denen Sie dort mitarbeiten?
Erhalt der Onkologie für die Uro-
logen, Andrologie, AOP/§115b 
SGBV. Unterstützt werde ich bei 
dieser Arbeit von meinem Stell-
vertreter, Dr. Michael Weidenfeld 
aus Wiesbaden (VV-Mitglied der 
KVH und Mitglied der Onkolo-
giekommission) sowie von der 
hessischen Urologengenossen-
schaft (HUeG). 

4. Welches sind die langfristi-
gen Ziele Ihres Engagements?
Ich verfolge eigentlich nur noch 
kurz-/mittelfristige Ziele, da mei-
ne dritte Legislaturperiode im Fe-
bruar 2013 abläuft und ich danach 
nicht mehr kandidieren werde.

5. Woher nehmen Sie die 
Kraft für Patienten und  
Ehrenamt?
Ich halte mich fit durch Sport 
und gesunde Ernährung, nehme 
mir auch Zeit für die Freizeitge-
staltung und mache regelmäßig 
Urlaub.

6. Was beschäftigt Sie, wenn 
Sie nicht in der Praxis/in der 
Klinik sind?
Zwangsläufig die Berufspolitik, 
da sich viele Dinge nur außer-
halb der Praxis-Arbeitszeiten 
erledigen lassen. Meine Familie 
und hier insbesondere meine lie-
be Frau sorgen aber dafür, dass 
auch der nötige Abstand zu Be-
ruf und Praxis und auch zur Be-
rufspolitik gewahrt bleibt. 

Nur so lässt sich das Engage-
ment im BDU auch mit Familie 
und Beruf unter einen Hut brin-
gen.

Exklusiver Berufs-Rechtsschutz 
für Mitglieder des BDU e.V.
Seit langem stellt der BDU e.V. 
für seine berufstätigen Mitglie-
der eine Berufs-Rechtsschutzver-
sicherung in Form eines Grup-
penvertrags bereit.

Um den Service für BDU-
Mitglieder auch weiterhin zu be-
währt günstigen, marktführen-
den Konditionen fortführen zu 
können, wurde der Gruppen-
vertrag zum 01.01.2012 in Koor-
dination mit einem renommier-
ten Rechtsschutzversicherer neu 
geordnet.

Dabei ist es dem BDU e.V. – 
in Zusammenarbeit mit seinem 
Partner Ecclesia Versicherungs-
dienst GmbH – gelungen, den 
Versicherungsschutz noch weiter 
zu optimieren. So steht beispiels-
weise künftig mit einer Versiche-
rungssumme von 1.000.000 € je 
Versicherungsfall eine verdoppel-
te Höchstleistung zur Verfügung.

Auch ab 2012 ist jedes Mit-
glied des BDU e.V. obligatorisch 
in den Bereichen Arbeits-, So-
zialgerichts-, Daten- und Straf-
Rechtsschutz versichert:

Arbeits-Rechtsschutz

Die im Sammelvertrag enthal-
tene Arbeits-Rechtsschutzversi-
cherung umfasst die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen aus 
Arbeitsverhältnissen sowie aus 
öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnissen hinsichtlich dienst- 
und versorgungsrechtlicher An-
sprüche. Der Versicherungs-
schutz gilt für Mitglieder des 
BDU e.V. in ihrer Eigenschaft als 
Arbeitnehmer oder Bedienstete.  
Die Einreichung der Klage vor 
dem Arbeitsgericht gilt dabei als 
Rechtsschutzfall.

Interessant für niedergelas-
sene Urologen ist darüber hin-

aus der Baustein Arbeitgeber-
Rechtsschutz. Dieser kann über 
eine kostenpflichtige Zusatzde-
ckung separat mitversichert wer-
den.

In der Arbeits-Rechtsschutz-
versicherung gilt je Leistungsfall 
eine Selbstbeteiligung von 250 € 
als vereinbart.

Sozialgerichts-Rechtsschutz

Haben BDU-Mitglieder rechtli-
che Interessen vor Sozialgerich-
ten in Deutschland wahrzuneh-
men, sind diese ab 2012 über die 
Sozialgerichts-Rechtsschutzde-
ckung versichert. Dasselbe gilt 
für die Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen bei Streitigkeiten 
mit Kassenärztlichen Vereini-
gungen. Ausgeschlossen sind 
die der Klage vorgeschalteten 
Widerspruchsverfahren.

Die Selbstbeteiligung in der 
Sozialgerichts-Rechtsschutzver-
sicherung beträgt 250,00 €.

Daten-Rechtsschutz

Im Bereich Daten-Rechtsschutz 
besteht Versicherungsschutz für 
die gerichtliche Abwehr von An-
sprüchen Betroffener auf Aus-
kunft, Berichtigung, Sperrung 
und Löschung von Daten nach 
dem Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG).

In der Daten-Rechtsschutz-
versicherung gilt eine Selbstbe-
teiligung von 250,00 € als ver-
einbart.

Straf-Rechtsschutz

Die Straf-Rechtsschutzdeckung 
bietet Versicherungsschutz für 
die Kosten von Straf- und Ord-
nungswidrigkeitenverfahren so-
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wie disziplinar- und standes-
rechtlichen Verfahren.

Es besteht sogar Rechts-
schutz, wenn einem Versicher-
ten ein Verbrechen vorgeworfen 
wird. Dieser Tatbestand wird von 
Rechtsschutzversicherern übli-
cherweise nicht versichert.

Der Versicherungsschutz ent-
fällt jedoch rückwirkend, wenn 
der Versicherte aufgrund einer 
vorsätzlich begangenen Straftat 
bzw. eines Verbrechens rechts-
kräftig verurteilt wird. In diesem 
Fall ist er verpflichtet, dem Versi-
cherer die erbrachten Leistungen 
zurückzuerstatten.

Als Strafkaution stellt der Ver-
sicherer ein zinsloses Darlehen in 
Höhe von 200.000 € zur Verfü-
gung. Die Versicherungssumme 
ist auf insgesamt 500.000 € be-
grenzt.

Die Selbstbeteiligung beträgt 
in der Straf-Rechtsschutzversi-
cherung 500,00 €.

Es besteht auch Versicherungs-
schutz für Rechtsschutzfälle, die 
bei einem Auslandsaufenthalt bis 
zu einem Jahr außerhalb Euro-
pas eintreten. Auch hier profi-
tieren die Mitglieder des BDU 
e.V. künftig von einer erhöhten 
Versicherungssumme. Ab dem 
01.01.2012 stehen 100.000 € zur 
Verfügung (bisher 50.000 €).

Die Voraussetzung für diesen 
exklusiven Versicherungsschutz 
ist weiterhin, dass der/die Be-
troffene bei Eintritt des Rechts-
schutzfalles bereits Mitglied des 
BDU e.V. ist. 

Besteht über den BDU-Grup-
penvertrag hinaus eine separa-
te Rechtsschutzversicherung, ge-
hen deren Leistungen grundsätz-
lich vor.

Ergänzende Rechtsschutz-
versicherung

Vor allem niedergelassenen Uro-
logen ist zu empfehlen, den ob-
ligatorisch über den Berufs-
verband abgesicherten Rechts-
schutz zu erweitern. Der Bau-
stein Arbeitgeber-Rechtsschutz 
beispielsweise ist über den Be-
rufs-Rechtsschutz nicht auto-
matisch mitversichert (s.o.). Die 

Wahrnehmung rechtlicher Inter-
essen, die sich aus Streitigkeiten 
mit Angestellten ergeben, lässt 
sich jedoch separat absichern.

Auch beim ergänzenden 
Rechtsschutz konnte der BDU 
e.V. in Kooperation mit der Eccle-
sia Versicherungsdienst GmbH 
eine Neuordnung der Rahmen-
vereinbarungen aushandeln. Wie 
bei den im Gruppenvertrag ent-
haltenen Standard-Bausteinen 
handelt es sich auch bei der er-
gänzenden Rechtsschutzversi-
cherung (Erweiterung des Ver-
bands-Rechtsschutzes) um ein 
exklusiv für den BDU e.V. und 
seine Mitglieder gestaltetes Son-
derkonzept, das exakt auf Bedürf-
nisse dieser Klientel zugeschnit-
ten ist.

Nicht nur komplette Arztpra-
xen erhalten damit maßgeschnei-
derten Versicherungsschutz. 
Auch Sondervereinbarungen 
sind möglich, etwa eine Absiche-
rung nur in den Bereichen Ver-
kehrs- oder Privat-Rechtsschutz. 
Das Zusatzangebot ist damit auch 
für angestellte Ärzte attraktiv.

Die Experten unseres Part-
ners, der Ecclesia Versicherungs-
dienst GmbH, stehen BDU-Mit-
gliedern für Fragen zum Rechts-
schutz, aber auch für alle ande-
ren Versicherungsfragen gern 
zur Verfügung und erstellen ein 
individuelles Angebot. Auch be-
stehende Rechtsschutzversiche-
rungen können von den Mit-
arbeitenden der Ecclesia über-
prüft und mit den Möglichkei-
ten der neu geschaffenen Ver-
bandslösung verglichen werden, 
damit möglichst viele Mitglieder 
von den neuen Regelungen pro-
fitieren.

Kontakt:
Ecclesia Versicherungsdienst 
GmbH
Ärzte-Versicherungsservice
Klingenbergstraße 4
32758 Detmold
Service-Telefon: 0800 / 603 - 603 1
Fax: 05231 / 603 - 60 6363
E-Mail: aerzte- 
versicherungsservice@ecclesia.de

Neuregelung GKV-Versorgungs-
strukturgesetz (GKV-VStG)  
im Überblick

Am 01.12.2011, hat der Bundes-
tag das GKV-VStG verabschie-
det. Ziel dieses Gesetzes ist eine 
bessere medizinische Versorgung 
vor allem auf dem Land. Zusätz-
lich enthält das Gesetz Regelun-
gen zur Honorierung der Ärzte 
und Zahnärzte, Neuregelung zur 
Selbstverwaltung, Krankenkas-
sen und Medizinischen Versor-
gungszentren. Nachfolgend eine 
Übersicht über die wesentlichen 
Gesetzesänderungen:

1. Die Krankenversicherten be-
kommen mehr Rechte. Sie sollen 
bei ihrer Krankenkasse online 
einsehen können, welche Leis-
tungen ihr Arzt abgerechnet hat. 

2. Krankenkassen müssen über 
zentrale Ergebnisse ihres Jahres-
ergebnisses berichten. Sie kön-
nen freiwillige Leistungen anbie-
ten, die nicht vom Leistungska-
talog der GKV gedeckt und vom 
Gesundheitsfond finanziert wer-
den. 

3. Die Kassenärztlichen Vereini-
gungen sollen garantieren, dass 
Patienten in einem angemesse-
nen Zeitraum einen Facharztter-
min bekommen.

4. Bei der Schließung von Kran-
kenkassen erhalten Mitglieder 
mehr Informationsrechte. 

5. In der ambulanten Versor-
gung werden neue Regeln gel-
ten. So wird die Bedarfsplanung 
angepasst. Die Bezirke, in denen 
sich Kassenärzte niederlassen 
dürfen, werden neu zugeschnit-
ten. Durch diese Neuzuordnung 
soll verhindert werden, dass es 
auf dem Land zu Unterversor-
gungen kommt. Die Bundeslän-
der dürfen bei der Regelung der 
Ärzteverteilung mitreden, aber 
nicht entscheiden. Auf Landes-
ebene können die Bundesländer 

Krankenhausversorgung und 
ambulante Versorgung planen.

6. Finanzielle Anreize für Ärzte, 
die auf dem Land arbeiten. Die-
se Ärzte sollen für jeden Patien-
ten das gleiche Honorar erhal-
ten. Die Abstaffelung des Hono-
rars mit zunehmender Fallmenge 
entfällt. Zusätzlich können Preis-
zuschläge vereinbart und Mittel 
aus dem Strukturfonds vergeben 
werden. Niedergelassenen Ärz-
te und Krankenhäuser können 
den Notdienst gemeinsam orga-
nisieren. KV, Krankenkassen und 
Kommunen können auch selbst 
Arztpraxen betreiben. Vertrags-
ärzte müssen nicht mehr dort 
wohnen wo sie zugelassen sind.

7. Honorarrückforderungen 
der KV an Ärzte, die ihr Medi-
kamentenbudget überschritten 
haben, werden erschwert. Ärz-
tinnen können nach der Geburt 
eines Kindes 12 statt 6 Monate 
eine Vertretung in der Praxis für 
sich arbeiten lassen. Andere Ge-
sundheitsberufe sollen stärker in 
die Versorgung einbezogen wer-
den. 

8. Um die bestehende Überver-
sorgung vor allem mit Facharzt-
sitzen abzubauen können die 
Kassenärztlichen Vereinigungen 
Arztpraxen stilllegen. Bevor ein 
Arzt seine Praxis verkauft, muss 
er künftig den Zulassungsaus-
schuss informieren, der dazu sei-
ne Zustimmung geben muss. Erst 
danach kann der Vertragsarztsitz 
von der KV ausgeschrieben wer-
den. 

9. Ärztehonorare werden wie-
der stärker regional zwischen 
Kassenärztlichen Vereinigungen 
und Krankenkassen ausgehan-
delt. Die Honorarverteilung er-
folgt getrennt nach Hausärzten 
und Fachärzten und liegt weit-
gehend in der Hand der Kassen-




